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Leistungsbeschreibung: 

Für die Übergangsregion GrubiNetz (ÜR) werden im Projektjahr 2026 Honorarkräfte benötigt, die für 

3 UE pro Woche (46 Wochen pro Jahr) ein Lerncafé betreuen.  

Das Projekt GrubiNetz will für deutschsprachige Erwachsene mit Grundbildungsbedarf den Weg 

zu Unterstützungs- und Lernangeboten erleichtern. Um die Hemmschwelle zum Besuch eines 

Lernangebots zu senken, baut GrubiNetz sein Angebot in Form von „Lerncafés“ aus. Dieses sollen 

Menschen mit Grundbildungsbedarf kostenlos, unverbindlich und ohne Anmeldung nutzen und 

ihre jeweiligen Anliegen mit Unterstützung einer kompetenten Person bearbeiten können. 

Lerncafés bieten neben einem Ort zum Lernen auch eine Ansprechperson zu Beratung und 

Unterstützung, die zu Lern- und Unterstützungsangeboten vor Ort informieren kann.  

Ein Lerncafé ist ein niedrigschwelliges Lernangebot für Menschen mit Grundbildungsbedarf. Es ist 

offen für alle Menschen, kostenlos für die Teilnehmenden, unverbindlich, ohne Anmeldung und hat 

keinen Lehrplan. Es geht auf die Bedürfnisse und Anliegen der Besucher*innen ein und soll 

Grundbildungskompetenzen vermitteln und die Ansprache potentieller Lernender erweitern.  

Aufgaben der Honorarkraft:  

• Betreuung des Lerncafés 

• Eingehen auf die jeweiligen Anliegen der Besucher*innen,  

• Angebote entsprechend den Anliegen der Besucher*innen Angebote 

• Beratung/Unterstützung 

Anforderungen an die Honorarkraft: 

• Fachliche Kompetenz im Bereich Grundbildung (Nachweis des Moduls der 

Basisbildungsqualifizierung BBQ „Grundlagen Alphabetisierung Deutsch als Erstsprache“ oder 

gleichwertige Qualifikation) 

• Offenheit und Neugier 

• Geduld und Durchhaltevermögen 

• Umgang mit unplanbaren Situationen, wenig bis gar keine gezielte Vorbereitung möglich 

• Gute Beobachtungsfähigkeit 

• Schnelle Auffassungsgabe 

• Umgang mit dem vhs-Lernportal (Nachweis einer Schulung) 

 
Zielgruppe:  
Deutschsprachige Erwachsene mit Grundbildungsbedarf 
 
Umfang: 
3 Unterrichtsstunden à 45 Minuten pro Woche, bis zu 46 Wochen pro Jahr 
 
Honorar: 
Max. 43,50 Euro/UE 

Mainz, den 11.11.2025 


